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1 GegenstandundVerwendungsberelch

1.1 Gegenstand

Das allgemeine bauautsichtliche Prüfzeugnis gilt für die Herstellung und Verwendung des 1-kom-

ponentigen Polyurethanschaums ,OTTOPUR OP 930" gemäß Bauregelliste A Teil 2 - Ausgabe 2009/1

- Lfd. Nr. 2.1 0.1 .1 als normalenttlammbarer Baustoff (Baustoffklasse DIN 4102-82) nach DIN 4102-1 :

1998-05.

Verwendungsberelch

Der 1-komponentige Polyurethanschaum ist zur Montage und Dämmung von Bauteilen sowie zum

Füllen von Fugen und Hohlräumen zu verwenden.

1.2.2 Dieses allgemeine bauaufsichtliche Prüf2eugnis enthält keine Aussagen zur Erfüllung von Anlorderun-

gen an den SchalF und Wärmeschutz.

2 Bestlmmungen tür das Bauprodulit

2.1 Die Rohdichte des 1-komponentigen Adapterschaums muss ca.22 kg/m3 betragen.

2.2 Das BauproduK muss im eingebauten Zustand die Anforderungen an normalentflammbare Baustoffe

(Baustoffklasse DIN 4102-82) nach DIN 4102-1: 1998-05 erfüllen.

2.3 Die ZusammenseEung des Bauprodukts muss den bei der Materialprüfanstalt für das Bauwesen

Hannover hinterlegten Angaben entsprechen.

ÜberelnGtlmmunganachwelg

In iedem Herstellwerk ist eine werkseigene Produktionskontrolle gemäß DIN 18200: 2000-05 einzu-

richten, die eine gleichmäßige Herstellung und Zusammensetzung des Bauprodukts gemäß Abschnitt

2 gewährleistet.

Die Bestätigung der Übereinstimmung des Bauprodukts mit den Beslimmungen dieses allgemeinen

bauaufsichtlichen Prüfzeugnisses muss für jedes Herstellwerk durch eine Übereinstimmungserklärung

1 .2

'l .2.1

3

3.1

3.2

des Herstellers auf der Grundlage einer werkseigenen Produktionskontrolle erfolgen.
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{rberelnstlmmungszelchen

Das BauproduK muss vom Hersteller mit dem Übereinstimmungszeichen (Ü-zeichen) nach den Über-

einstimmungszeichen-Verordnungen der Länder gekennzeichnet werden. Das Ü-zeichen ist auf dem

Bauprodukt oder aut seiner Verpackung (als solche gilt auch ein Beipackzettel) oder, wenn dies nicht

möglich ist, auf dem Lieferschein anzubringen.

Rechtsgrundlage

Dieses allgemeine bauaufsichtliche Prülzeugnis wird aufgrund der SS 24ff der Niedersächsischen

Bauordnung (NBauO) in der Fassung vom 10.02.2003 (Nds. GVBI. Nr. 6, S. 89), geändert durch Arti-

kel 1 des GeseEes vom 23.06.2005 (Nds. GVBI. Nr. 14, S.208) erteilt.

Bechtsbeheltsbelehrung

Gegen diesos allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis kann innerhalb eines Monats nach Ausstellung

Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist schriftlich oder zur Niederschritt bei der Leitung der

Materialprüfanstalt für das Bauwesen Hannover, Nienburger Straße 3, 30167 Hannover, einzulegen.

7
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Allgemelne Hlnwelae

Das allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis ersetzt nicht die für die Durchführung von Bauvorhaben

geseElich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Elescheinigungen.

Das allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis wird unbeschadet d€r Rechte Dritter, insbesondere pri-

vater SchuErechte. erteilt.

Hersteller und Vertreiber des Bauprodukts haben, unbeschadet weitergehender Regelungen, dem

Venflender des Bauprodukts Kopien des allgemeinen bauaufsichtlichen Prüzeugnisses zur Verlügung

zu stellen.

7.2
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2.4 Das allgemsin€ bauautsichüich€ Prüfzeugnis dart nur \ollständQ vervielfätigt werd€n. Eine auszugs-

weise Veröff€nflichung b€darf der Zustimmung der MatBrialprüfanstalt filr das Bauwesen Hannover.

Texb und Zeichnungon von Werbeschriften dürfen dem allgemeinen bauaufsichüichen Prützeugnis

nicht widersprechen. Übersetrungen des allgemeinen bauaufsichtlichen Präfzeugnisses müssen den

Hinweis "Von der Mabrialprüfanstalt für das Bauwos€n Hannovor nicht geprüfb Üb€rs€Eung der

d€utschEn Originalfassung" enthalten.

Hannov€r, 9, November 2009

L€ibr der Prüfstalle
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